
H
ierm

it m
elde ich m

ich verbindlich für die W
allfahrt nach Lourdes an:

Vornam
e, 1. Person		


           	

              	
              Vornam

e, 2. Person

N
am

e, 1. Person			



            	

             N
am

e, 2. Person

Straße					






             Straße

PLZ, O
rt					







             PLZ, O
rt

Telefon (gerne Ihre M
obilnum

m
er)		


             Telefon (gerne Ihre M

obilnum
m

er)		


 

E-M
ail			




         G
eburtsdatum

              E-M
ail 			




      G
eburtsdatum

        		


 
 Staatsbürgerschaft		


                         	

             Staatsbürgerschaft	

N
otfallkontakt (N

am
e und M

obilnum
m

er)		
             N

otfallkontakt (N
am

e und M
obilnum

m
er)		


                  Separate Rechnung?

	
   Busw

allfahrt vom
 12. M

ai – 19. M
ai 2026 (zum

 Preis von 1.200,- €  pro Person/D
Z). M

indestteilnehm
endenzahl: 30 Personen*

	
   m

it Zustieg in:		
 Lim

burg    	
  Fulda		


M

ainz	
  

	
    Flugw

allfahrt vom
 14. M

ai – 18. M
ai 2026 (zum

 Preis von 1.100,-  € pro Person/D
Z) M

indestteilnehm
endenzahl: 40 Personen*

      	
   *

 W
ird die M

indestteilnehm
endenzahl nicht erreicht, kann das Bayerische Pilgerbüro bis 21 Tage vor Reiseantritt die Reise absagen.

Unterbringung
      D

oppelzim
m

er m
it: 	

          				





1/2  D
oppelzim

m
er (w

ir suchen eine/n Partner/in für Sie)
  			




		


                (N
am

e)

     Einzelzim
m

er (sind nur begrenzt vorhanden)*
		


D

reibettzim
m

er
       *

 Busreise K
osten Einzelzim

m
erzuschlag  315,- € / Flugreise K

osten Einzelzim
m

erzuschlag 160,- €

      Essensw
ünsche: Ich benötige folgende Ernährung:  

      Ich bin gehbehindert und bringe einen 	
Rollstuhl m

it	
Rollator m

it	
Ich benötige einen Rollstuhl in Lourdes

      Ich benötige jem
anden, der m

ich in Lourdes schiebt

Zusätzliche Angebote    
     Ich m

elde m
ich / w

ir m
elden uns verbindlich zum

 N
achm

ittagsausflug nach G
avarnie an.  

     A
ufpreis: 30,- € w

ird vor O
rt bar eingesam

m
elt

Versicherungen der ERGO-Reiseversicherung
     Rundum

-Sorglos-Schutz: 				





     (Reiserücktrittskostenversicherung, Reisekrankenversicherung,  
       Reisegepäckversicherung, Stornokostenversicherung)
       bis 64 Jahre: 43,- € / ab 65 Jahre: 49,- € 	

D
urch die Buchung von Zusatzleistungen kann sich diese Präm

ie erhöhen.

M
eine Buchung erfolgt auf G

rundlage der Reisebedingungen des Bayerischen Pilgerbüros gG
m

bH
. D

as im
 Flyer 

enthaltene Form
blatt zur U

nterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BG
B habe ich zur 

K
enntnis genom

m
en.

Anm
eldung für Hotelpilgernde

bp ist auf Ihr Verlangen verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu begrün-
den. Es bleibt Ihnen unbenom

m
en, dem

 bp nachzuw
eisen, dass kein oder 

ein w
esentlich geringerer Schaden entstanden ist als die vom

 bp geforderte
Pauschale.

7.2 Zahlungspflicht und Fälligkeit hinsichtlich der Rücktrittsentschädigung
sind unabhängig von Erstattungspflichten durch eine Rücktrittsversicherung. 
Die Pflicht zur Zahlung der Versicherungspräm

ie w
ird vom

 Rücktritt nicht 
berührt.

7.3 Innerhalb angem
essener Frist vor Reisebeginn können Sie verlangen,

dass ein von Ihnen benannter Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem

 Reisevertrag eintritt. Das bp kann dem
 Eintritt w

idersprechen, w
enn 

der Dritte den vertraglichen Reiseerfordernissen nicht genügt, z. B. seiner 
Teilnahm

e gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entge-
genstehen. Bei erfolgtem

 Eintritt haften Sie und der neue Reiseteilnehm
er 

gem
einsam

 als G
esam

tschuldner für den Reisepreis und die durch den Ein-
tritt entstehenden M

ehrkosten. Ihnen ist ein N
achw

eis darüber zu erteilen, 
in w

elcher Höhe durch den Eintritt des Dritten M
ehrkosten entstanden sind. 

M
ehrkosten dürfen nur in angem

essenem
 Um

fang gefordert w
erden und 

m
üssen dem

 bp tatsächlich entstanden sein.

7.4 Um
buchungen auf eine andere Reise des bp sind bis 61 Tage vor Rei-

sebeginn der ersten und ursprünglichen Reise gegen eine Bearbeitungspau-
schale von € 25,00 pro Person, m

axim
al 10 %

 des ursprünglichen Reiseprei-
ses (zusätzlich zum

 neuberechneten Reisepreis) m
öglich, w

enn säm
tliche 

nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a. Es handelt sich nicht um

 eine Reise eines anderen Veranstalters, die vom
 

bp lediglich verm
ittelt w

ird (vgl. Ziffer 2),
b. es handelt sich bei der ursprünglichen Reise nicht um

 eine Schiffsreise 
oder ein Individual-Arrangem

ent,
c. die gew

ünschte Leistung ist verfügbar, also aktuell bereits buchbar,
d. die „neue“ Reise beginnt spätestens ein Jahr ab Um

buchungsdatum
 und

e. aus der Ausschreibung ergibt sich keine andere Regelung.

8. Beistandspflicht bei Schw
ierigkeiten des Reisenden / Störung der angetre-

tenen Reise durch unverm
eidbare, außergew

öhnliche Um
stände / Reiseaus-

schluss w
egen besonderer Um

stände

8.1 G
eraten Sie w

ährend der angetretenen Reise in Schw
ierigkeiten, m

uss 
das bp Ihnen nach § 651 q BG

B unverzüglich in angem
essener W

eise Bei-
stand leisten, insbesondere durch Bereitstellung bestim

m
ter Inform

ationen 
und Unterstützung bei der Herstellung von Fernkom

m
unikationsverbin-

dungen. Sofern die Beistand erfordernden Um
stände schuldhaft von Ihnen 

herbeigeführt w
urden, kann das bp Ersatz seiner tatsächlich entstandenen 

Aufw
endungen fordern, w

enn und sow
eit diese angem

essen sind.

8.2 Das nach früherer Rechtslage gegebene Kündigungsrecht beider Seiten 
w

egen höherer G
ew

alt ist entfallen. N
ach Reiseantritt kann nur noch von 

Ihnen bei (gleichzeitigem
) Vorliegen eines M

angels nach § 651 l BG
B gekün-

digt w
erden. Die Rechtsfolgen und Beschränkungen der Rechtsfolgen eines 

M
angels oder einer Kündigung w

egen M
angels in Fällen unverm

eidbarer, 
außergew

öhnlicher Um
stände ergeben sich aus § 651 k Abs. 4 und 5 und 

§ 651 n Abs. 1 N
r. 3 BG

B.

8.3 Das bp kann Sie vor Reiseantritt und w
ährend der Reise aus w

ichtigem
 

G
rund von der Teilnahm

e an der Reise ganz oder teilw
eise ausschließen, 

sow
eit Ihre Teilnahm

e aus G
ründen aus Ihrer Sphäre unzum

utbar ist. Dies 
kann insbesondere vorliegen, w

enn der Reiseablauf von Ihnen nachhaltig 
gestört oder gefährdet w

ird und dem
 auch nach Abm

ahnungen nicht abge-
holfen w

ird oder nicht abgeholfen w
erden kann. Reiseleiter/örtliche Vertre-

tungen des bp sind zum
 Ausspruch der in diesem

 Zusam
m

enhang erforder-
lichen Erklärungen bevollm

ächtigt. Die sonstigen Rechtsfolgen richten sich
nach den gesetzlichen Vorschriften.

9. Rechte und Pflichten der Reiseleitung
Die jew

eilige Reiseleitung/örtliche Vertretung des bp ist w
ährend der Reise 

beauftragt, M
ängelanzeigen und Abhilfeverlangen entgegenzunehm

en und 
für Abhilfe zu sorgen, sofern dies m

öglich oder erforderlich ist, sow
ie nach 

§ 651 q erforderliche Beistandsleistungen zu erbringen. Sie ist ebenfalls be-
vollm

ächtigt, die nach Ziffer 8.3 dieser Bedingungen gegebenenfalls erfor-
derlichen Erklärungen abzugeben. Sie ist nicht befugt oder bevollm

ächtigt, 
Ansprüche auf M

inderung oder Schadensersatz m
it W

irkung gegen das bp 
anzuerkennen.

10. O
bliegenheiten und Rechte des Reisenden bei m

angelhafter Reise
10.1 Ein Reisem

angel ist unverzüglich anzuzeigen. Abhilfeverlangen und 
M

ängelanzeige sind bei vom
 bp veranstalteten Reisen an dessen eigene 

Reiseleitung/örtliche Vertretung zu richten (erforderliche Kontaktdaten fin-
den sich in den Reiseunterlagen). Sow

eit m
öglich und zum

utbar, sind sie an 
das bp direkt zu richten. Zu den Folgen einer verspäteten oder unterlassenen 
M

ängelanzeige siehe Ziffer 10.4.

10.2 W
ird die Reise nicht vertragsgerecht erbracht, so können Sie Abhilfe 

verlangen. Das bp kann die Abhilfe verw
eigern, w

enn sie unm
öglich oder 

unter Berücksichtigung von Ausm
aß des M

angels und W
ert der betroffenen 

Reiseleistung m
it unverhältnism

äßigen Kosten verbunden ist.

10.3 Ist das bp nicht berechtigt, die Abhilfe zu verw
eigern, und leistet es 

nicht innerhalb einer von Ihnen bestim
m

ten angem
essenen Frist die gebo-

tene Abhilfe, so können Sie selbst Abhilfe schaffen und Ersatz erforderlicher 
Aufw

endungen verlangen. Die Fristsetzung ist unnötig, w
enn Abhilfe ver-

w
eigert w

ird oder sofortige Abhilfe notw
endig ist.

10.4 Für die Dauer einer m
angelhaften Leistung besteht Ihrerseits ein 

Anspruch auf Herabsetzung des Reisepreises (M
inderung, § 651 m

 BG
B), 

daneben bestehen gegebenenfalls Ansprüche auf Schadensersatz (§ 651 
n BG

B). Sow
eit infolge einer schuldhaften Unterlassung oder Verzögerung 

der Anzeige dem
 M

angel nicht abgeholfen w
erden konnte, sind Sie nicht 

berechtigt, M
inderung oder Schadensersatz zu verlangen.

10.5 Zum
 Recht auf Kündigung und zu w

eiteren Einzelheiten von M
inde-

rung und Schadensersatz siehe §§ 651 k bis 651 o BG
B.

10.6 Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck m
uss unverzüglich auch 

dem
 

Beförderungsunternehm
en 

angezeigt 
w

erden, 
da 

internationale 
Abkom

m
en und gesetzliche Bestim

m
ungen zusätzliche Ausschlussfristen 

(neben den in diesen Allgem
einen Reisebedingungen erw

ähnten) enthal-
ten. Das Beförderungsunternehm

en ist zur Ausstellung einer schriftlichen 
Bestätigung verpflichtet (bei der Flugbeförderung z. B. als „PIR – Property 
Irregularity Report“ bezeichnet). Achten Sie darauf, dass Sie ggf. ein solches 
Dokum

ent erhalten, und bew
ahren Sie es sorgfältig auf.

11. Haftungsbeschränkungen für das bp
11.1 Die vertragliche Haftung des bp besteht, sow

eit sich Einschränkungen 
nicht bereits aus dem

 G
esetz ergeben, unbegrenzt.

11.2 Die Haftung des bp auf Schadensersatz w
egen unerlaubter Handlung 

w
ird, sow

eit sie nicht Körperschäden betrifft oder auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, auf den dreifachen Reisepreis des betroffenen Teil-
nehm

ers beschränkt. Bis € 4.100,00 Schaden haftet das bp insow
eit un-

begrenzt.

11.3 Hinw
eise zu den Besonderheiten bei Reisegepäck siehe Ziffer 10.6.

12. Pass-, Visa- und G
esundheitsbestim

m
ungen

12.1 Die Inform
ation über solche behördlichen Bestim

m
ungen durch das bp 

bei Buchung bezieht sich auf den Stand zu diesem
 Zeitpunkt für deutsche, 

österreichische und Schw
eizer Staatsbürger ohne Berücksichtigung persön-

licher Um
stände, sow

eit keine besonderen Angaben gem
acht w

urden. Bei 
anderen Staatsbürgerschaften bitten w

ir um
 M

itteilung, dam
it w

ir Sie vor 
Vertragsschluss inform

ieren können.

12.2 Es w
ird ausdrücklich darauf hingew

iesen, dass jederzeit die M
öglich-

keit einer nachträglichen Änderung dieser behördlichen Bestim
m

ungen 
besteht. Das bp w

ird sich im
 Rahm

en seiner M
öglichkeiten bem

ühen, Sie 
von etw

aigen Änderungen so rechtzeitig w
ie m

öglich zu unterrichten. Ihnen 
w

ird jedoch nahegelegt, selbst die N
achrichtenm

edien zu verfolgen, um
 sich 

frühzeitig auf eventuelle Änderungen einstellen zu können.

12.3 Sie sollten sich über Infektions- und Im
pfschutz sow

ie andere
Prophylaxem

aßnahm
en rechtzeitig inform

ieren; ggf. sollte ärztlicher
Rat zu Throm

bose- und anderen G
esundheitsrisiken eingeholt

w
erden. Allgem

eine Inform
ationen erteilen die G

esundheitsäm
ter,

reisem
edizinisch erfahrene Ärzte, reisem

edizinische Inform
ationsdienste

oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

13. Versicherungen
Reiseversicherungen sind regelm

äßig im
 Reisepreis nicht enthalten. M

aß-
geblich sind die Angaben in der Reiseausschreibung. W

ir em
pfehlen den 

Abschluss einer Reiserücktritts-Versicherung sow
ie einer Reisekrankenver-

sicherung m
it Deckung der Rückführungskosten bei Unfall, Krankheit oder 

Tod und verm
itteln Ihnen gerne entsprechende Angebote der ERG

O
 Reise-

versicherung AG, Thom
as-Dehler-Straße 2, 81737 M

ünchen. Sollten Sie im
 

Zusam
m

enhang m
it der Versicherungsverm

ittlung Anlass zur Beschw
erde 

haben, so können Sie sich an diese außergerichtliche Beschw
erde- und 

Schlichtungsstelle w
enden: 

Versicherungsom
budsm

ann e. V., Postfach 080632,10006 Berlin,
Tel. 0800-3696000, Fax 0800-3699000,
E-M

ail: beschw
erde@

versicherungsom
budsm

ann.de,
W

eb: w
w

w
.versicherungsom

budsm
ann.de

14. Anspruchstellung / Verjährung
14.1 Ihre reisevertraglichen Ansprüche bei Reisem

ängeln (§ 651 i BG
B) ver-

jähren in zw
ei Jahren. Die Verjährung beginnt m

it dem
 Tag, an dem

 die Reise 
dem

 Vertrag nach enden sollte.

Allgem
eine Reisebedingungen

14.2 Das bp ist zur Teilnahm
e am

 Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet. W

ir ziehen die direkte Korres-
pondenz m

it Ihnen vor. Plattform
 der EU-Kom

m
ission zur O

nline-Streitbeile-
gung: http://ec.europa.eu/consum

ers/odr/

15. G
ültigkeit der Angaben in der Ausschreibung

Die Ausschreibung kann nur die zum
 Druck- bzw

. Aktualisierungszeitpunkt
feststehenden G

egebenheiten berücksichtigen, und Druckfehler können lei-
der auch bei größter Sorgfalt vorkom

m
en. Auch bei freien Kapazitäten m

uss 
das bp keinen Vertrag m

it von ihm
 als fehlerhaft oder überholt erkannten 

Inhalten abschließen.

16. Sonstiges / G
erichtsstand / Rechtsw

ahl
Es gelten ergänzend die gesetzlichen Bestim

m
ungen, insbesondere die 

reisevertraglichen Vorschriften des Bürgerlichen G
esetzbuches, §§ 651 a ff. 

BG
B (sow

eit das bp als Reiseveranstalter tätig w
ird und deutsches Recht 

anw
endbar ist). Sind Sie nicht Staatsbürger eines M

itgliedstaates der Euro-
päischen Union (EU) oder der Schw

eiz und/ oder haben Sie Ihren W
ohnsitz 

nicht in einem
 der genannten Staaten, so gelten deutsches Recht und der 

G
erichtsstand in Deutschland als vereinbart.

Stand: August 2024

Bayerisches Pilgerbüro gG
m

bH
Dachauer Straße 9 · 80335 M

ünchen
Am

tsgericht M
ünchen HRB 286275

FA M
ünchen USt.-ID: DE 129522070

G
eschäftsführerin: Dr. Irm

gard Cam
illa Jehle

Telefon: 089 / 54 58 11 - 0 · Telefax: 089 / 54 58 11 - 69
E-M

ail: info@
pilgerreisen.de · W

eb: w
w

w
.pilgerreisen.de

Bankverbindung: LIG
A Bank Regensburg – Filiale M

ünchen
IBAN

: DE66 7509 0300 0002 1449 64
SW

IFT/BIC: G
EN

O
DEF1M

05

Bayerisches Pilgerbüro Studienreisen G
m

bH
Dachauer Straße 9 · 80335 M

ünchen
Am

tsgericht M
ünchen HRB 55586

FA M
ünchen USt.-ID: DE 129309263

G
eschäftsführerin: Dr. Irm

gard Cam
illa Jehle

Telefon: 089 / 54 58 11 - 0 · Telefax: 089 / 54 58 11 - 69
E-M

ail: info@
pilgerreisen.de · W

eb: w
w

w
.pilgerreisen.de

Bankverbindung: LIG
A Bank Regensburg – Filiale M

ünchen
IBAN

: DE35 7509 0300 0002 1523 12
SW

IFT/BIC: G
EN

O
DEF1M

05

Unsere Allgem
einen Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt.

Der N
achdruck, auch auszugsw

eise, ist nicht gestattet.

Datenschutz
Ihre erfassten Daten w

erden ausschließlich zu folgenden Zw
ecken

verarbeitet:
• Vertragsanbahnung und -abschluss
• Reise- bzw

. Leistungsdurchführung
• Vertragsabw

icklung
• Kundenbetreuung
• W

erbung für eigene Angebote per Post
Der Verw

endung zu W
erbezw

ecken können Sie jederzeit w
idersprechen.

Eine kurze M
itteilung an die oben angegebenen Kontaktdaten

genügt.
W

eitere Inform
ationen zum

 Datenschutz, zur Verarbeitung Ihrer
Daten und Ihren w

eiteren Datenschutzrechten entnehm
en Sie bitte

unseren allgem
einen Datenschutzhinw

eisen:
https://w

w
w

.pilgerreisen.de/datenschutz-kundendaten

Anm
eldung bitte 

senden an: 
Bayerisches Pilgerbüro gG

m
bH

M
onika Scharinger

D
achauer Str. 9

80335 M
ünchen 

Fon 089. 545 811 89
Fax 089. 545 811 69

Anm
eldung

erbeten bis 01. M
ärz 2026

�Stornokostenversicherung  
(inkl. Reiseabbruchversicherung)  
bis 64 Jahre: 22,- € / ab 65 Jahre: 26,- € 

(D
atum

)							








(U
nterschrift)	

bitte w
enden >
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